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AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 

Stadtring 168 

64720 Michelstadt 

 

 

 

Rahmenbedingungen und Erläuterungen zur 

Ganztagsbetreuung 

Breuberg-Schule in Breuberg/ Rai-Breitenbach 
(Stand: 21.02.2024) 

 

 

 

1. Trägerschaft und Kontakte 

 

Träger des Ganztagsangebots an der Breuberg-Schule in Breuberg/ Rai-Breitenbach ist der 

AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V., Stadtring 168 in 64720 Michelstadt. 

 

Die Elternschaft der im Ganztag betreuten Kinder kann sich hier an Frau Andrea Lust wenden 

(a.lust@awo-odenwald.de / 06061-979 23 15).  

 

Datenschutzbeauftragte ist Frau Sabine Bauer (s.bauer@awo-odenwald.de / 06061-979 23 

11).  

 

Der Geschäftsführer, Herr Oliver Hülsermann, ist erreichbar unter o.huelsermann@awo-

odenwald.de oder unter 06061- 979 23 14. Beschwerden nehmen Frau Lust und Herr 

Hülsermann entgegen. 

 

Die Website des Trägers ist erreichbar unter: www.awo-odenwald.de 

 

 

2. Gegenstand des Angebots und Betreuungszeiten 

 

Während der Betreuungszeiten hat das Kind die Möglichkeit, unter Aufsicht und Anleitung die 

Hausaufgaben zu bearbeiten, sich im individuellen Lernen weiterzuentwickeln, kreativ zu sein, 

zu spielen, sich auszutoben oder zur Ruhe zu kommen. Konkret wird dies aus den 

nachfolgenden Tabellen ersichtlich.  

 

Dabei ist zu beachten, dass sich die Betreuungsleistung insgesamt aus zwei Teilen 

zusammensetzt.  

Bei Teil 1 handelt es sich um das Ganztagsangebot (GTA) und somit um den kosten- bzw. 

entgeltfreien Betreuungsanteil.  

mailto:a.lust@awo-odenwald.de
mailto:s.bauer@awo-odenwald.de
mailto:o.huelsermann@awo-odenwald.de
mailto:o.huelsermann@awo-odenwald.de
http://www.awo-odenwald.de/
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Teil 2 ist die Grundschulbetreuung (GSB). Sie liegt in den Zeiten, in denen nicht im Rahmen 

des GTA betreut wird (MO und FR, DI bis DO von 14.30 – 15.30 Uhr sowie je nach gebuchter 

Betreuungsvariante DI bis DO von 7.30 – 8.45 Uhr und / oder in der 6. Unterrichtsstunde). 

 

 

Montag und Freitag 

 

Zeit Angebot 

07.30 – 08.45 GSB 

Frühbetreuung 

08.00 / 08.45 –  

12.20 / 13.10 

Unterricht 

12.20 – 13.10 

(6. Stunde) 

GSB 

Mittagessen (E1, E2, tlw. Kl. 

2, 3 und 4) 

Tlw. Unterricht Kl. 2, 3, 4 und 

Förder/DaZ für E1, E2 

12.20 / 13.10 – 15.30 GSB 

Betreuungsangebot / Lernzeit 

 

 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 

 

Zeit Angebot 

07.30 – 08.45 GTA / GSB 

Frühbetreuung 

08.00 / 08.45 –  

12.20 / 13.10 

Unterricht 

12.20 – 13.10 

(6. Stunde) 

GTA / GSB 

Mittagessen (E1, E2, tlw. Kl. 

2, 3 und 4) 

Tlw. Unterricht Kl. 2, 3, 4 

und Förder/DaZ für E1, E2 

13.10 – 13.55 GTA 

Individuelle Lernzeit 

GTA 

Mittagessen für alle Ss, die 

in der 6. Stunde noch im 

Unterricht waren. 

13.55 – 14.25 GTA 

Spiel- und Ruhezeit 

GTA 

Individuelle Lernzeit 

14.25 – 14.30 GTA 

Spiel- und Abholzeit 

GTA 

Spiel- und Abholzeit 

14.30 – 15.30 GSB 

Betreuungsangebot 

 

Die Betreuung findet nicht statt, wenn die Schule aus Sicherheitsgründen oder aus 

organisatorischen Gründen geschlossen bleibt oder in Folge höherer Gewalt (gem. § 275 Abs. 

1 BGB) der Zugang zur Schule nicht möglich ist bzw. der Unterricht ausfällt. 

 

An Pädagogischen Tagen bzw. Studientagen wird die Kernzeit von der 2. – 5. Stunde 

abgedeckt. Davor und danach wird die Betreuung im üblichen Rahmen angeboten. 
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3 a. Betreuungsvarianten und monatliche Betreuungsentgelte 

 

Die Betreuung kann in 9 verschiedenen Varianten, jeweils für die Dauer eines Schuljahres 

gebucht werden. 

 

Nr. Titel der Variante Betreuungszeiten Entgelt (mtl.) 

1 Vollangebot GTA / GSB MO – FR, 7.30 - 8.45 Uhr und 

12.20/13.10 – 15.30 Uhr 

96,- € 

2 Vollangebot GTA DI – DO, 7.30 – 8.45 Uhr und 

12.20/13.10 – 14.30 Uhr 

0,- € 

3 Vollangebot GSB DI – DO, 7.30 – 8.45 Uhr und 

12.20/13.10 – 15.30 Uhr 

24,- € 

4 Vollangebot GTA / 6. Std. FR MO – DO, 7.30 - 8.45 Uhr und 

12.20/13.10 – 15.30 Uhr 

FR 12.20 – 13.10 Uhr 

80,- € 

5 Vollangebot 6. Stunde MO – FR,  

12.20 – 13.10 Uhr 

33,- € 

6 Vollangebot Frühbetreuung MO – FR, 

7.30 – 8.45 Uhr 

48,- € 

7 Teilangebot Frühbetreuung An 3 gewählten Wochentagen, 

7.30 – 8.45 Uhr 

30,- € 

8 Vollkombi Frühbetreuung / 6. 

Stunde 

MO – FR, 7.30 – 8.45 Uhr und 

12.20 – 13.10 Uhr 

78,- € 

9 Teilkombi Frühbetreuung / 6. 

Stunde 

An 3 gewählten Wochentagen, 

7.30 – 8.45 Uhr und 12.20 – 

13.10 Uhr 

48,- € 

 

Das monatliche Entgelt ist für die Dauer eines gesamten Schuljahres (12 Monate) monatlich 

zu entrichten. 
 

 

3 b. Anmeldung und Anmeldeverfahren 

 

Die Buchung / Anmeldung (incl. Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats) erfolgt insgesamt 

ausschließlich online auf der Website des Trägers. 

 

Das Verfahren zur Online-Anmeldung gestaltet sich wie folgt: 

 

 Geben Sie in Ihren Browser die Adresse www.awo-odenwald.de ein. 

 Gehen Sie mit der Maus auf den Reiter „Bereiche“ und klicken Sie hier „Schulbetreuung“ 

an. 

 Es öffnet sich die Seite mit der Überschrift „Ganztagsbetreuung / Grundschulbetreuung“. 

 Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind für die Betreuung an der Breuberg-Schule 

anzumelden. Dafür müssen Sie sich als Personensorgeberechtige/n einmalig 

registrieren. 

 Füllen Sie die entsprechenden Textfelder aus, wählen Sie die Breuberg-Schule mittels 

Kreuzchen setzen aus und klicken Sie dann auf den Button „Registrieren“. 

 Es öffnet sich das nächste Fenster, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihnen an die von 

Ihnen angegebene Mail-Anschrift eine Nachricht geschickt wurde. 

http://www.awo-odenwald.de/
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 Schauen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach nach (ggf. auch im Spam) und bestätigen Sie in 

der Ihnen zugesandten Mail Ihre Registrierung. 

 Nun können Sie in den Anmeldebereich auf der AWO-Website zurückkehren. Hier auf 

„Anmeldung Breuberg-Schule“ klicken.  

 Geben Sie Ihre Mail-Anschrift als Nutzer und Ihr selbst generiertes Passwort ein. 

 Es erscheint ein Begrüßungstext mit nachfolgendem Anmeldeformular für die Betreuung 

an der Breuberg-Schule. 

 Lesen Sie sich den Text durch, füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus und 

senden Sie es nach Fertigstellung mit einem Klick auf „Anmeldung“ ab. 

 In der Folge erhalten Sie aus unserem System – wieder per Mail – eine Bestätigung des 

Eingangs Ihrer Anmeldung. 

 

Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 sind ab dem 18.03.2024 bis zum 10.05.2024 

möglich. 

Anmeldefrist ist somit der 10.05.2024 – verspätet eingehende Anmeldungen können 

nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

 

4. Abholung / Heimweg der Kinder 

 

Für den sicheren Heimweg ihrer Kinder sind die Eltern / Personensorgeberechtigten 

verantwortlich. Im Falle einer Abholung der Kinder bitten wir die Abholzeiten zu beachten, die 

in den einzelnen o. g. Betreuungsvarianten vorgesehen sind (13.10 Uhr / 14.30 Uhr / 15.30 

Uhr). Ein vorzeitiges Abholen der Kinder ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, da 

ansonsten die Betreuungsabläufe massiv gestört werden. 

 

 

5. Ferien, Feiertage und Brückentage 

 

Ferienbetreuung wird in den hessischen Schulferien in folgenden Wochen (MO-FR, 7.30 – 

14.30 Uhr) angeboten: 

 In den letzten drei Wochen der Sommerferien. 

 In der ersten Woche der Herbstferien 

An den weiteren Ferientagen, an Feiertagen und an Brückentagen findet keine Betreuung 

statt. In den Ferien findet eine Betreuung nur dann statt, wenn mindestens zehn Kinder das 

Betreuungsangebot in Anspruch nehmen. 

 

Die Ferienbetreuung wird ausschließlich für die Kinder angeboten, die für ein Schuljahr in den 

Varianten 1 bis 9 zur Betreuung angemeldet wurden. Zur Ferienbetreuung erfolgt grundsätzlich 

eine separate Anmeldung.  

 

Für die Ferienbetreuung können zusätzliche Entgelte zu den monatlichen Betreuungs-

entgelten der Betreuungsvarianten 1 bis 9 anfallen. Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss 

über diese zusätzlich anfallenden Entgelte. 
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Nr. Titel der Variante Zusätzliches Betreuungsentgelt 

1 Vollangebot GTA / GSB MO – FR, jeweils 0,- € 

2 Vollangebot GTA DI – DO, jeweils 0,- € 

MO und FR, jeweils 12,- € 

3 Vollangebot GSB DI – DO, jeweils 0,- € 

MO und FR jeweils 12,- € 

4 Vollangebot GTA / 6. Std. FR MO – DO, jeweils 0,- € 

FR, 6,- € 

5 Vollangebot 6. Stunde MO – FR, jeweils 10,- € 

6 Vollangebot Frühbetreuung MO – FR, jeweils 8,- € 

7 Teilangebot Frühbetreuung An den 3 gewählten Tagen, jeweils 8,- € 

An den beiden nicht gewählten Tagen, jeweils 

12,- € 

8 Vollkombi Frühbetreuung / 6. 

Stunde 

MO – FR, jeweils 6,- € 

9 Teilkombi Frühbetreuung / 6. 

Stunde 

An den 3 gewählten Tagen, jeweils 6,- € 

An den beiden nicht gewählten Tagen, jeweils 

12,- € 
 

 

Für Kinder, die an der Ferienbetreuung teilnehmen (sofern ein Platz verfügbar ist), jedoch nicht 

für ein Schuljahr in der Betreuung angemeldet sind, ist ein Betreuungsentgelt i. H. v. 12,- € pro 

Wochentag zu entrichten. 
 

 

6. Mittagessen 
 

Es besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen zu zwei verschiedenen Uhrzeiten 

(abhängig vom Unterrichtsende) in der Schulkantine der Georg-Ackermann-Schule zum 

Selbstkostenpreis von derzeit täglich 4,30 € (Stand: 21.02.2024 – Achtung: Dieser Betrag 

könnte sich zu Schuljahresbeginn erhöhen) zu buchen.  

Dies allerdings nur, wenn eine der Betreuungsvarianten 1 bis 4 gewählt wird. Für die 

Betreuungsvarianten 5 bis 9 wird kein Mittagessen angeboten. 
 

Die Entscheidung darüber, ob Mittagessen eingenommen werden sollen, ist mit der 

Anmeldung verbindlich für das gesamte Schuljahr zu treffen. Spätere Änderungen sind hier 

nicht mehr möglich.  
 

Zudem ist zu beachten, dass keine einzelnen Mittagessen für einzelne Tage gebucht werden 

können. Mittagessen können nur insgesamt für alle Tage der gewählten Betreuungsvariante 1 

bis 4 gebucht werden. Beispiel: Bucht eine Familie die Betreuungsvariante 2 und wird zudem 

auch das Mittagessen gewünscht, dann erhält das Kind dieser Familie dienstags, mittwochs 

und donnerstags jeweils ein Mittagessen. Der besagten Familie ist es nicht möglich z. B. nur 

für dienstags das Mittagessen zu buchen. 
 

Wird Mittagessen gebucht, sind Abmeldungen davon nur dann möglich, wenn das Kind z. B. 

krankheitsbedingt nicht in der Schule anwesend ist. Abmeldungen müssen bis spätestens um 

8.45 Uhr beim Betreuungspersonal telefonisch oder per WhatsApp erfolgen. Ausbleibende 

oder verspätete Abmeldungen führen dazu, dass ein Mittagessen nicht abbestellt werden 

kann. Entsprechend sind diese Mittagessen zu bezahlen. Rechtzeitig im Krankheitsfall 

abgemeldete Mittagessen werden nicht eingezogen. 
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Kinder, die nicht für das Mittagessen angemeldet werden, mögen bitte mit ausreichend 

gefüllten Brotboxen für den Schultag ausgestattet werden. Nicht zum Essen angemeldete 

Kinder machen auch um 12.20 Uhr bzw. um 13.10 Uhr eine Mittagspause – dann allerdings in 

den Betreuungsräumen.  
 

In Zeiten der Ferienbetreuung (siehe Punkt 5) wird kein Mittagessen angeboten. Somit kommt 

es in diesen Zeiten auch zu keiner Abrechnung von Mittagessen. 

Die Kinder mögen bitte mit ausreichend gefüllten Brotboxen für den Schultag ausgestattet 

werden. 
 

 

7. Abrechnung 
 

Das Betreuungsentgelt der jeweils gebuchten Variante (siehe Punkte 3 und 5) und die 

Mittagessen werden zu Beginn eines Monats für den Vormonat abgerechnet und auf Basis 

eines SEPA-Lastschriftenmandats vom angegebenen Konto abgebucht bzw. eingezogen.  
 

 

8. Planungssicherheit 
 

Falls ein Kind während des laufenden Schuljahres das Betreuungsangebot nicht mehr in 

Anspruch nehmen sollte, muss dennoch das Entgelt bis zum Ende des jeweils laufenden 

Monats in voller zuvor gebuchter Höhe weiterbezahlt werden (ohne Mittagessen).  

In begründeten Ausnahmefällen wie z. B. Wegzug, sind auf schriftlichen Antrag Ausnahmen 

möglich. Eine Veränderung der Anzahl der gebuchten Betreuungstage im laufenden 

Schulhalbjahr ist nur auf Antrag möglich. 
 

 

9. Rücktrittsrecht 
 

Bei Zahlungsverzug von mehr als zwei Monaten und bei Verstößen gegen die Hausordnung 

der Breuberg-Schule im Wiederholungsfall, ist der Träger berechtigt, von dieser Vereinbarung 

zurückzutreten und die Betreuung eines Kindes zu beenden.  
 

Gleiches gilt, wenn den Anweisungen des pädagogischen Personals von Kind und 

Personensorgeberechtigten / Erziehungsberechtigten nicht Folge geleistet wird, oder durch 

das Verhalten eines Kindes die Sicherheit und Ordnung der Betreuungseinrichtung gefährdet 

ist.  
 

Eine vorübergehende Suspendierung vom Betreuungsangebot ist ebenfalls möglich, führt 

jedoch nicht zu einer Reduzierung des monatlichen Betreuungsentgelts. 
 

 

10. Datenschutz 
 

Die persönlichen Daten von Kindern und Sorgeberechtigten unterliegen dem gesetzlichen 

Datenschutz. Die DSGVO in ihrer Gültigkeit wird beachtet. Die Eltern erklären sich 

einverstanden, dass in pädagogischen Fällen Daten mit der Leitung der Schule ausgetauscht 

und Absprachen zur Betreuung des Kindes getroffen werden können. 
 

 

 

Oliver Hülsermann 

Geschäftsführung  

AWO Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 


